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Das Handlungsfeld 2 des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) hat das 
Ziel einer Systematisierung des Übergangs von der Schule in Beruf und/oder Studium durch 
schlanke und starke Angebotsstrukturen. Dazu gehören Angebote der Berufsvorbereitung für 
junge Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht direkt im Anschluss an die allge-
meinbildende Schule eine Ausbildung bzw. einen studienqualifizierenden Bildungsgang begin-
nen konnten, mit dem Ziel, diesen Jugendlichen eine verbindliche Ausbildungsperspektive an-
zubieten. Da es sich dabei nicht um eine homogene Zielgruppe handelt, werden differenzierte 
Übergangsangebote benötigt, die passgenau die individuellen Problemlagen berücksichtigen. 
Dabei kann es sich um junge Menschen handeln: 

 bei denen Orientierungsprozess und Bewerbungen noch nicht zur Aufnahme einer Ausbil-
dung geführt haben, 

 deren bisherige berufliche Orientierung und Ausbildungsreife noch nicht die Aufnahme ei-
ner Ausbildung sinnvoll erscheinen lassen, 

 die aufgrund ihrer komplexen Benachteiligung ein spezifisches Förderangebot benötigen. 

Für diese Jugendlichen existieren bereits eine Vielzahl unterschiedlicher Angebote der Berufs-
kollegs, der Agenturen für Arbeit, Jobcenter und der Jugendberufshilfe. Auch das MAIS NRW 
finanziert mit Mitteln des ESF Programme zur Berufsvorbereitung junger Menschen. Ein zentra-
les Ziel des Landesvorhabens ist es, auf der Grundlage einer Anschlussvereinbarung schlanke 
und klare Angebotsstrukturen zu erstellen. Aufgabe der kommunalen Koordinierung ist hierbei, 
eine Einschätzung und einen Abgleich zwischen der Nachfrage der jungen Menschen und den 
zielgerichteten Angeboten im Dialog mit den örtlichen Partnern vorzunehmen. Dazu bedarf es 
eines Überblicks über die Anschlussvereinbarungen, in denen die SuS ihre Anschlussperspekti-
ven nach Verlassen der Sekundarstufe I formulieren. 

Diese Arbeitshilfe hat das Ziel, insbesondere den kommunalen Koordinierungsstellen KAoA ei-
nen kompakten Überblick über die unterschiedlichen Förderangebote der Berufsvorbereitung 
an die Hand zu geben. Angebote der Berufsorientierung (Handlungsfeld 1) und Ausbildungs-
angebote werden in dieser Handreichung nicht behandelt.  

In der Broschüre des MAIS „Kein Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule – Beruf in 
NRW. Zusammenstellung der Instrumente und Angebote“ findet sich auf Seite 7 eine grafische 
Darstellung des Übergangssystems Schule – Beruf (Hervorhebung der Übergangsangebote 
durch die G.I.B.). 

  

1. Vorbemerkung 
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Legende der Abkürzungen Übergangsangebote: 

 EQ: Einstiegsqualifizierung nach § 54 a SGB III 

 AV: Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) der Agentur für Arbeit nach § 51 SGB 
III, Ausbildungsvorbereitung am Berufskolleg, Berufsfachschule 

 JH: Maßnahmen der Jugendhilfe und niedrigschwellige Angebote der Berufsvorbereitung: 
Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (Aktivierungshilfen) nach § 45 
SGB III, die Produktionsschule.NRW und Jugendwerkstätten nach dem Landesjugendplan. 

Letztere unterscheiden sich von den anderen drei genannten Angeboten dadurch, dass die 
landesgeförderten Jugendwerkstätten von ihrer Zielsetzung her vorrangig auf die Stabilisierung 
und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung zur Förderung der sozialen Integration und 
langfristigen Heranführung an die Arbeitswelt orientieren. 

Nach dieser Systematik sind die Produktionsschulen bzw. das Landesprogramm „Produktions-
schule.NRW“ den niedrigschwelligen Angeboten der Berufsvorbereitung zuzuordnen. Sie rich-
ten sich an Jugendliche mit starken bzw. mehrfachen Benachteiligungen am Ausbildungsmarkt. 
Zu beachten ist, dass diese Angebote sich unterscheiden und die Angebotskapazitäten nach 
den spezifischen Förderbedarfen der jungen Menschen vorgehalten werden sollten.  
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Im Folgenden sollen die einzelnen Angebote zur Berufsvorbereitung im Handlungsfeld 2 kurz 
skizziert werden, um eine Einordnung der einzelnen Angebote zu ermöglichen. Dabei wird un-
terschieden zwischen den Angeboten 

 der Berufskollegs, 

 der Jobcenter und Bundesagentur für Arbeit (SGB II und SGB III),  

 des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 
(MAIS) und 

 der Jugendhilfe (SGB VIII). 

2.1 Angebote der Berufskollegs 
Mit den Änderungen der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Berufskollegs (APO-BK) wur-
den deren Angebotstypen neu strukturiert und umfassend erneuert, so dass im August 2015 
neue Bildungsgänge an den nordrhein-westfälischen Berufskollegs eingeführt wurden. Die aktu-
ellen Berufsvorbereitungsangebote der Berufskollegs (Ausbildungsvorbereitung und Berufsfach-
schule) werden kurz dargestellt. 

Ausbildungsvorbereitung 
In die Ausbildungsvorbereitung sind die bisherigen berufsvorbereitenden Bildungsgänge (Berufs-
orientierungsjahr und Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis) 
integriert. Hier können berufsschulpflichtige Jugendliche, die die Schulpflicht in der Sekundarstu-
fe I erfüllt haben, sich in keinem Berufsausbildungsverhältnis befinden und die sich auf eine Be-
rufsausbildung vorbereiten wollen, berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben. 
Darüber hinaus können sie unter bestimmten Voraussetzungen einem dem Hauptschulabschluss 
vergleichbaren Abschluss nachholen.  

Die Ausbildungsvorbereitung hat einen vorgeschriebenen Mindestumfang von 12 Wochenstun-
den bzw. 480 Jahresstunden und gliedert sich in eine Vollzeit- und eine Teilzeitform.  

In die Vollzeitform werden Schüler/-innen aufgenommen, die berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten erwerben sowie sich beruflich orientieren wollen. Dabei absolvieren sie neben 
dem schulischen Unterricht schulisch begleitete Betriebspraktika. 

In die Teilzeitform werden Schüler/-innen aufgenommen, die die oben gennannten Kriterien 
erfüllen und sich in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis befinden oder an ei-
ner Maßnahme der BA oder des Landes teilnehmen (z. B. BvB oder Produktionsschule.NRW ). 

Weitere Informationen: www.berufsbildung.nrw.de   

2. Darstellung der  
Angebote zur Berufsvorbereitung 

http://www.berufsbildung.nrw.de/cms/bildungsgaenge-bildungsplaene/ausbildungsvorbereitung-anlage-a/index.html
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Berufsfachschule 
Die Beschulung in der Berufsfachschule vermittelt berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten für die Aufnahme einer Ausbildung im dualen System oder unmittelbaren Aufnahme 
einer Erwerbstätigkeit. Zugleich wird der Erwerb des Schulabschlusses ermöglicht.  
Die Bildungsgänge der Berufsfachschule gliedern sich in die Fachbereiche Agrarwirtschaft, Er-
nährung/Hauswirtschaft, Gestaltung, Gesundheit/Soziales, Informatik, Technik/Naturwissen-
schaften, Wirtschaft und Verwaltung.  

Zu unterscheiden ist zwischen der einjährigen Berufsfachschule BFS 1, die den Hauptschulab-
schluss oder einen gleichwertigen Abschluss als Voraussetzung hat und den Hauptschulab-
schluss nach Klasse 10 sowie berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt 
und der einjährigen Berufsfachschule BFS 2, die den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 oder 
einen gleichwertigen Abschluss oder eine nach Klasse 9 am Gymnasium erworbene Berechti-
gung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe als Voraussetzung hat und die Fachoberschulrei-
fe, ggf. mit Qualifikationsvermerk sowie berufliche Kenntnisse (Ausbildungsbausteine) vermit-
telt. 

Nicht als Übergangsangebot, sondern als schulische Berufsausbildung gilt die zweijährige ab-
schlussbezogene Variante der Berufsfachschule nach APO-BK Anlage B, die einen Berufsab-
schluss nach Landesrecht ermöglicht und auf die aus diesem Grund hier nicht eingegangen 
wird. 

Die neue Struktur der Berufsfachschule soll bereits nach einem Jahr durch den erworbenen 
Abschluss einen Wechsel in Ausbildung fördern. 

Weitere Informationen: www.berufsbildung.nrw.de  

2.2 Angebote der Bundesagentur für Arbeit und  der Jobcenter 

Einstiegsqualifizierung (EQ): 
Betriebliche Einstiegsqualifizierung (EQ) nach § 54 a SGB III beinhaltet ein betriebliches Lang-
zeitpraktikum von mindestens 6 bis maximal 12 Monaten. Eine Übernahme in Ausbildung sollte 
vom Unternehmen angestrebt werden. Eine Anrechnung der EQ auf die Ausbildungszeit ist 
möglich. Arbeitgeber, die EQ durchführen, können mit einem Zuschuss zur Vergütung von der 
örtlichen Agentur für Arbeit gefördert werden. Die Einstiegsqualifizierung ist auf die Vermitt-
lung und Vertiefung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit ausgerich-
tet. Zielgruppen für EQ-Maßnahmen sind Ausbildungsbewerber, die bis zum 30. September 
keinen Ausbildungsplatz finden konnten sowie Jugendliche, die aktuell noch nicht in vollem 
Umfang für eine Ausbildung geeignet oder lernbeeinträchtigt und sozial benachteiligt sind. So-
weit die Teilnehmer einer EQ der Berufsschulpflicht unterliegen, nehmen sie am Unterricht in 
der im Ausbildungsziel der entsprechenden Fachklasse des dualen Systems im Berufskolleg teil. 

Weitere Informationen: www.arbeitsagentur.de   

http://www.berufsbildung.nrw.de/cms/bildungsgaenge-bildungsplaene/berufsfachschule-anlage-b/index.html
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Unternehmen/Ausbildung/Ausbildungsvorbereitung/Einstiegsqualifizierung/index.htm


 

Angebote zur Berufsvorbereitung junger Menschen 
 
 

 
 

 

8  
 
 

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB): 
Mit den Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) nach § 51 SGB III bietet die Agentur 
für Arbeit ein Maßnahmeangebot an, um jungen Erwachsenen den Zugang zum Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Im Rahmen einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 
sollen die Jugendlichen vorrangig auf die Eingliederung in Ausbildung vorbereitet werden. Soll-
te sich im Maßnahmeverlauf herausstellen, dass der Jugendliche nicht für eine Ausbildung ge-
eignet ist, erfolgt die Vorbereitung auf die Aufnahme einer Beschäftigung. Zur Zielgruppe Be-
rufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen gehören – unabhängig von der erreichten Schulbil-
dung – junge Menschen, die ohne berufliche Erstausbildung sind, ihre allgemeine Schulpflicht 
erfüllt und in der Regel das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Hierzu zählen insbe-
sondere junge Menschen, die noch nicht über die erforderliche Ausbildungsreife oder Berufs-
eignung verfügen, aber auch marktbenachteiligte Jugendliche. 

Für die Umsetzung von BvB gibt die Bundesagentur für Arbeit den beauftragten Bildungsträ-
gern ein Fachkonzept verbindlich vor. BvB verfügen über eine einheitliche Grundstruktur (Eig-
nungsanalyse, Grundstufe, Förderstufe, Übergangsqualifizierung), die Vermittlung beruflicher 
Grundfertigkeiten erfolgt im Rahmen von Qualifizierungsbausteinen, betriebliche Praktikums-
phasen sind verbindlicher Bestandteil. Soweit die Teilnehmer einer BvB der Berufsschulpflicht 
unterliegen, nehmen sie am Unterricht in einer Klasse der Ausbildungsvorbereitung/Teilzeit teil.  

Für Jugendliche, die bisher noch ohne Schulabschluss sind, bietet die Maßnahme die Möglich-
keit, sich auf den Erwerb eines Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulab-
schlusses vorzubereiten. Die Teilnahme an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 
dauert i. d. R. zwischen 10 und 12, in Ausnahmefällen bis zu 18 Monaten. Für Jugendliche mit 
einem Reha-Status gibt es die sogenannte Reha-BvB. 

Weitere Informationen zur BvB: www.arbeitsagentur.de  

Weitere Informationen zum BvB-Fachkonzept: www.arbeitsagentur.de  

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen mit produktionsorientiertem Ansatz  
(BvB-Pro) 
Bei BvB-Pro handelt es sich um ein eigenständiges Fachkonzept, das sich inhaltlich deutlich 
vom Fachkonzept für die Regel-BvB nach § 51 ff. SGB III unterscheidet und auf den § 51 und 
53 SGB III beruht. Voraussetzung für die Finanzierung von BvB-Pro-Maßnahmen durch die 
Agenturen für Arbeit ist eine Kofinanzierung durch Länder oder Kommunen mit mindestens 50 
% der Kosten.  

In NRW findet diese Kofinanzierung in der Regel über das Programm Produktionsschule.NRW 
des MAIS statt. Unter bestimmten Umständen ist bei einer solchen gemeinsamen Finanzierung 
eine freihändige Vergabe möglich.  

http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Unternehmen/Ausbildung/Ausbildungsvorbereitung/Bildungsmassnahmen/index.htm
http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mta1/%7Eedisp/l6019022dstbai433408.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI433411
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Zentrale Ziele des Fachkonzeptes BvB-Pro sind, 

 den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten und In-
teressen durch ergänzende praktische berufliche Erfahrungen zu überprüfen,  

 die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten für die Aufnahme einer Ausbildung (ggf. 
auch Erwerb Hauptschulabschluss) zu vermitteln und 

 sie in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Zur Zielgruppe gehören junge Menschen unter 25 Jahren ohne berufliche Erstausbildung, die 
ihre allgemeine Schulpflicht erfüllt haben, eine berufliche Erstausbildung anstreben und für die 
eine Förderung im Rahmen von Einstiegsqualifizierung oder Regel-BvB nicht in Betracht 
kommt. Zugewiesen werden können Jugendliche aus den Rechtskreisen SGB II, III und VIII. 
Die Regel-Förderdauer beträgt 12 Monate mit der Möglichkeit einer Verlängerung auf 18 bis 
maximal 21 Monaten in begründeten Fällen. 

Das Fachkonzept greift die Definitionsmerkmale von Produktionsschulen sowie die Qualitätskri-
terien des Bundesverbandes Produktionsschulen auf, z. B. Einheit von Lern- und Arbeitsort, 
strukturierte Lernprozesse, marktfähige Produkte bzw. Dienstleistungen für reale Kunden, fle-
xible Ein- bzw. Ausstiege, multiprofessionelle und interdisziplinär arbeitende Teams der Fach-
kräfte, Einbindung in das regionale Wirtschaftsgeschehen.  

Weitere Informationen: www.arbeitsagentur.de  

Zur Frage, ob die Förderung von Jugendlichen im Rahmen einer BvB-Pro angemessen ist, hat die 
Bundesagentur für Arbeit das nachfolgende Prüfschema entwickelt: 

  

http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mta1/%7Eedisp/l6019022dstbai433396.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI433399
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Aktivierungshilfen  
(Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung) 
Die Aktivierungshilfen für Jüngere (§ 45 SGB III) richten sich an Jugendliche und junge Erwach-
sene, die wegen vielfältiger und schwerwiegender Hemmnisse (multiple Problemlagen) insbe-
sondere im Bereich Motivation/Einstellungen, Schlüsselqualifikationen und sozialer Kompetenzen 
für eine erfolgreiche Qualifizierung auch im Rahmen Berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen 
(BvB) noch nicht in Betracht kommen. Dieser Personenkreis soll für eine berufliche Qualifizierung 
motiviert und stabilisiert werden. Ein flexibler und nahtloser Übergang in weitergehende Qualifi-
zierungsangebote (insbesondere Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, Einstiegsqualifizie-
rung) ist anzustreben. Die Teilnahmedauer ist individuell festgelegt und beträgt in der Regel bis 
zu sechs Monaten. Zur Kofinanzierung von landes-/ESF-geförderten Maßnahmen Produktions-
schule.NRW können von den Jobcentern „Aktivierungshilfen mit produktionsorientiertem Ansatz“ 
nach § 16 I SGB II in Verbindung mit § 45 SGB III genutzt werden. 

Weitere Informationen: www.arbeitsagentur.de  

Gemeinsame Bund-Länder-Erklärung (bei Kofinanzierung und Umsetzung aus Mitteln des SGB 
II, § 16 in Verbindung mit § 45 SGB III): www.bfgoe.de  

2.3 Angebote des MAIS 

Produktionsschule.NRW 
Mit dem Landesprogramm „Produktionsschule.NRW“ fördert das MAIS produktionsorientierte 
Maßnahmen, die durch die jeweiligen Sozialleistungsträger SGB II, III und VIII auf der Basis 
der jeweiligen Rechtsvorschriften kofinanziert werden. Als Kofinanzierung kommen infrage:  

1. für den Rechtskreis SGB III: „Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen mit produktionso-
rientiertem Ansatz“, sog. „BvB-pro“  

2. für den Rechtskreis SGB II: sog. „Aktivierungshilfen mit produktionsorientiertem Ansatz“ 
gemäß § 16 SGB II in Verbindung mit § 45 SGB III,  

3. für den Rechtskreis SGB VIII: Kommunale Förderangebote entsprechend § 13 des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes.  

Das Land NRW orientiert seine Förderung konzeptionell am Qualitätssiegel QPS „Produktions-
schule“ des Bundesverbandes Produktionsschule. Maßgeblich für die Förderung des Landes 
Nordrhein-Westfalen ist die ESF-Richtlinie B-18 „Produktionsschule NRW“ in der jeweils aktu-
ellsten Fassung.  

  

http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk5/%7Eedisp/l6019022dstbai393063.pdf?_ba.sid=L6019022DSTBAI393066
http://www.bfgoe.de/fileadmin/newsletter/pict/2012_07/121114%204_1_Beschluss_AG_Eingliederung.pdf
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Demnach finanziert das MAIS einen Teilnehmerplatz mit 600,00 € monatlich (ca. 2/3 der Maß-
nahmekosten), die verbleibenden Kosten werden durch die Agentur für Arbeit (SGB III), das 
Jobcenter (SGB II) oder die kommunale Jugendhilfe finanziert. 

Wesentliches Merkmal der Produktionsschule.NRW ist, dass sie in betriebsähnlichen Strukturen 
bei anerkannten Bildungsträgern durchgeführt wird. Sie zielt im Rahmen ihrer pädagogischen 
Methode auf marktorientierte Produktion bzw. Dienstleistung im Kundenauftrag ab, um hierauf 
aufbauend Lernprozesse zu initiieren. Arbeiten und Lernen finden dabei inhaltlich zusammen-
hängend und pädagogisch gestaltet statt.  

Bei der Zielgruppe des Programms handelt es sich um Jugendliche mit fehlender Ausbildungs-
reife oder Berufseignung und multiplen Problemlagen, die eine erkennbare Arbeits- und Lern-
bereitschaft zeigen. 

Erstmalig wurden seit September 2013 durch das MAIS NRW und die Kofinanziers Agentur für 
Arbeit und Jobcenter Produktionsschul-Maßnahmen in ausgewählten Regionen in NRW mit ins-
gesamt 510 Produktionsschulplätzen gefördert. Auf der Grundlage eines Bedarfsermittlungs-
verfahrens und eines anschließenden Interessenbekundungsverfahrens für Bildungsträger star-
teten im Folgejahr 2014 in 44 nordrhein-westfälischen Gebietskörperschaften Maßnahmen 
Produktionsschule.NRW mit insgesamt ca. 1.630 Teilnehmerplätzen.  

Zur Vorbereitung des Förderjahres 2015/2016 führte das MAIS NRW erneut ein regional abge-
stimmtes und durch die kommunalen Koordinierungsstellen und Regionalagenturen moderier-
tes Bedarfsermittlungsverfahren mit den Vertretern der Rechtskreise SGB II (Jobcenter zkT.) 
und VIII (Jugendhilfe) durch. Die Bedarfe der Rechtskreise II (Jobcenter g. E.) und SGB III 
(Agentur für Arbeit) wurden durch die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit er-
fasst und mit den Ergebnissen der Bedarfsabfrage des MAIS zusammengeführt. Ab September 
2015 werden auf Grundlage dieser Bedarfsermittlung sowie eines anschließenden Interessen-
bekundungsverfahrens in 51 NRW-Landkreisen und kreisfreien Städten Produktionsschulen mit 
insgesamt ca. 2.950 Teilnehmerplätzen durch Mittel des MAIS/ESF und der Kofinanziers geför-
dert werden. Auch zum Jahreswechsel 2015/2016 wurden erneut die Kofinanzierungsmöglich-
keiten durch die Rechtskreise SGB II, III und VIII ermittelt. Auf dieser Grundlage wurden vom 
MAIS für die Jahre 2016 – 2018 für ca. 3.300 Teilnehmerplätze Fördermittel eingeplant und am 
17. März 2016 ein Programmaufruf veröffentlicht. Interessierte Bildungsträger können ihre 
Konzepte einreichen. 

Weitere Informationen zum Förderprogramm: www.mais.nrw.de  

Weitere Informationen zum Qualitätssiegel Produktionsschule des Bundesverbandes Produkti-
onsschule: www.bv-produktionsschulen.de  

  

https://www.mais.nrw/produktionsschule
http://www.bv-produktionsschulen.de/cms/?page_id=2139
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2.4 Angebote der Jugendhilfe 

Jugendwerkstätten 
Jugendwerkstätten sind ein Bestandteil der Jugendsozialarbeit nach § 13 Sozialgesetzbuch SGB 
VIII. „Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung 
individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen 
im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische 
und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration för-
dern.“ (§ 13 SGB VIII). Jugendwerkstätten sollen sozial benachteiligten und/ oder individuell 
beeinträchtigen Jugendlichen sozialarbeiterische/-pädagogische Hilfen zur Stärkung der Per-
sönlichkeit und der allgemeinen Handlungskompetenzen anbieten. Somit ist vorrangiges Ziel 
die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, der Ausgleich von Benachteili-
gung und die berufliche und soziale Integration. Integration in Ausbildung bzw. in den Ar-
beitsmarkt ist hier ein Aspekt gesellschaftlicher Integration. Es werden arbeitsorientierte, 
werkpädagogische Prozesse gestaltet, die zur Überwindung sozialer Benachteiligung und indi-
vidueller Beeinträchtigung beitragen sollen. In vielen Jugendwerkstätten werden die Teilneh-
menden auf eine sog. Externenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses vorbereitet. 

Neben dem SGB VIII sind eine weitere rechtliche Grundlage der Förderung der § 13 Kinder- 
und Jugendfördergesetz NRW (KJFöG) und der Kinder- und Jugendförderplan NRW. Die Förde-
rung ist entsprechend dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) vorrangig eine Aufgabe 
der örtlichen Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe. Das Land unterstützt sie finanzi-
ell bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, die Jugendwerkstätten werden fachlich begleitet 
durch die Landesjugendämter bei den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe. 
Jugendwerkstätten gibt es in kommunaler ebenso wie in freier Trägerschaft. Im Jahr 2015 
wurden 61 Jugendwerkstätten mit Mitteln des Landesjugendplanes und mit kommunaler Kofi-
nanzierung gefördert.  

Weitere Informationen: www.mfkjks.nrw 

  

https://www.mfkjks.nrw/jugendsozialarbeit-in-nordrhein-westfalen
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Matrix: Angebote zur Berufsvorbereitung (ohne Angebote der Berufskollegs) 

Programm Zielgruppe Alters- 
gruppe 

Förder- 
grundlage 

Umfang der  
Förderung 

Einstiegsqualifizierung 
(EQ) 
- BA - 

Jugendliche ohne  
Ausbildungsvertrag, in der  
Regel marktbenachteiligt 

< 25 § 54a SGB III Teilnehmende Jugend-
liche < 25 in NRW im 
Jahr 2015 ca.: 2.500 

BvB (Standard)  
- BA - 

Jugendliche mit Perspektive 
einer folgenden Vermitt-
lung in Ausbildung, das  
Anforderungsprofil liegt 
über dem der BvB-Pro 

< 25 § 51 SGB III Geförderte Jugendli-
che < 25 in NRW im 
Jahr 2015 ca.: 12.000 

Landesprogramm  
Produktionsschule.NRW  
- MAIS - 
in Verbindung mit: 
 BvB – pro/SGB III 

(Agentur für Arbeit) 
 Aktivierungshilfen  

SGB II/III (Jobcenter) 
 Mittel der kommunalen 

Jugendhilfe nach  
SGB VIII 

Nicht ausbildungsreife/ 
berufsfähige/schulmüde  
Jugendliche, die motiviert 
sind, aber voraussichtlich  
ein Regel-Angebot der  
Berufsvorbereitung  
(z. B. BvB) nicht erfolgreich  
absolvieren werden.  
Die allgemeine Schulpflicht  
muss beendet sein.  

< 25, bei  
Kofinanzie-
rung Jugend-
hilfe im  
Einzelfall  
< 27 

ESF/MAIS 
Kofi. SGB III 
o. SGB II o. 
SGB VIII 

Geförderte Teilneh-
merplätze in NRW im 
Jahr 2015/2016: ca. 
2.900  
Geplante Teilnehmer-
plätze in NRW für das 
Jahr 2016/2017: ca. 
3.300 
 
 

Aktivierungshilfen 
- BA - 

Keine Einschränkungen,  
können sowohl für arbeits-
lose wie für arbeitssuchende 
Menschen bewilligt werden. 
Wird auch von einigen Job-
centern zur Kofinanzierung 
von Produktionsschule.NRW 
eingesetzt 

< 25 und  
> 25 

§ 45 SGB III, 
ggf. in Verbin-
dung mit  
§ 16 SGB II 

Keine Angaben 

Jugendwerkstatt 
- MFKJKS - 

Jugendliche mit Hilfebedarf 
nach KJHG (i. d. R. nied-
rigschwelliger als die o. g. 
Angebote) 

< 25, im 
Einzelfall  
bis 27 J. 

Landes- 
jugendplan 

61 über den Kinder- 
und Jugendförderplan 
des MSKJKS geförderte 
Jugendwerkstätten  

 

  

Anlage 
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Stichwort Berufsschulpflicht 
Jugendliche, die Zielgruppe der oben aufgeführten Angebote sind, können der Berufsschul-
pflicht unterliegen. Dieses hängt von ihrem Alter und der Schulbesuchsdauer ab. Die Vollzeit-
schulpflicht erstreckt sich in der Regel auf zehn Schulbesuchsjahre. 

Die Berufsschulpflicht beginnt nach Ablauf der Vollzeitschulpflicht. Sie endet mit dem Abschluss 
einer Berufsausbildung bzw. mit Ablauf des zwölften Schulbesuchsjahres. Die Berufsschulpflicht 
kann entweder durch die Teilnahme an einer Berufsausbildung, durch den Besuch von Bil-
dungsgängen an einer Berufsbildenden Schule, durch den Besuch der Sekundarstufe I oder 
der Sekundarstufe II einer Allgemeinbildenden Schule erfüllt werden. 

§ 37 und § 38 SchulG:  

Die Vollzeitschulpflicht wird durch den Besuch der Grundschule und einer weiterführenden all-
gemein bildenden Schule (Hauptschule, Realschule, Gymnasium oder Gesamtschule) erfüllt. 
Die Schulpflicht in der Sekundarstufe II wird durch den Besuch der Teilzeitberufsschule erfüllt; 
sie kann auch durch den Besuch eines allgemeinbildenden Bildungsgangs in einer Schule der 
Sekundarstufe II erfüllt werden. 

Für Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis dauert die Schulpflicht bis zum Ablauf des 
Schuljahres, in dem die Schülerin oder der Schüler das 18. Lebensjahr vollendet. Für Jugendli-
che mit Berufsausbildungsverhältnis dauert die Schulpflicht so lange, wie ein Berufsausbil-
dungsverhältnis besteht, das vor Vollendung des 21. Lebensjahres begonnen worden ist. 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Fragen-und-Antworten/Unterricht/Schulpflicht/

	1. Vorbemerkung
	2.1 Angebote der Berufskollegs
	2. Darstellung der  Angebote zur Berufsvorbereitung
	2.2 Angebote der Bundesagentur für Arbeit und  der Jobcenter
	2.3 Angebote des MAIS
	2.4 Angebote der Jugendhilfe
	Matrix: Angebote zur Berufsvorbereitung (ohne Angebote der Berufskollegs)
	Anlage
	Stichwort Berufsschulpflicht

